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B E R ATE R ECK E

Das Rückkaufsrecht bei Betriebs-Übergaben 
Mit dem «Rückkaufsrecht» bei Hofüber gaben 
auferlegt man dem Erwerber eine Selbstbe-
wirtschaftungs-Pfl icht auf eine bestimmte 
Zeit hinaus. Geht es etwa um den Verkauf ei-
nes «Landwirtschaftlichen Gewerbes» (Ach-
tung Mindestgrösse) an einen vorkaufsbe-
rechtigen Verwandten (wie Kinder oder Ge-
schwister und Geschwisterkinder), so haben 
die Verkäufer automatisch gemäss Art. 55 des 
Bäuerlichen Bodenrechtes (BGBB) ein Rück-
kaufsrecht, wenn der Übernehmer die Bewirt-
schaftung innerhalb von 10 Jahren aufgibt, 
ohne dass dieses im Kaufvertrag gesondert 
vereinbart werden müsste. Dank dem Rück-
kaufsrecht können andere, selbstbewirtschaf-
tende Familienmitglieder, respektive vorkaufs-
berechtigte Personen zum Zuge kommen, 
ohne dass das Landwirtschaftlichen Gewerbe 
fremdverpachtet wird. Der Rückkauf erfolgt 
zum damaligen Übernahmepreis. Zwischen-
zeitlich erfolgte, wertvermehrende Investitio-
nen werden zum Zeitwert dazugerechnet.

Die Bestimmungen zum Rückkaufsrecht 
von Landwirtschaftlichen Grundstücken und 

Gewerben fi ndet man in den Artikeln 41 und 
55 des BGBB sowie weitere Bestimmungen 
zu Rückkaufsrechten beim Grundstückskauf 
im Obligationenrecht (OR) Art 216 ff.

Es könnte sein, dass man das gesetzlich 
garantierte Rückkaufsrecht etwa auch auf 
Landw. Grundstücke (die keine Gewerbegrös se 
erreichen) ausdehnen möchte. Art 41 des 
BGBB lässt dies zu, es muss aber vertraglich 
vereinbart werden. Zusätzlich lässt das OR in 
Art. 216 zu, dass ein Rückkaufsrecht auf die 
Dauer von höchstens 25 Jahren vereinbart 
und im Grundbuch vorgemerkt werden kann. 
Für die Gültigkeit ist die öffentliche Beurkun-
dung (Grundstückkaufvertrag) notwendig.

Vereinzelt wird von Betroffenen geäussert, 
ein Rückkaufsrecht bringe nichts, denn als Hof-
abtreter sei man ohnehin zu alt, um den Hof 
nochmals selbst zu bewirtschaften. Dies ist 
eine Irrmeinung, denn der Verkäufer kann das 
Rückkaufsrecht auch ohne Selbstbewirtschaf-
tung geltend machen, es genügt allein, dass 
der Käufer die Selbstbewirtschaftung aufgab.

Falls die Verkäufer versterben, geht ge-

mäss BGBB das gesetzliche oder vereinbarte 
Rückkaufsrecht auf die Erben über, jedoch 
müssen diese den Betrieb zusätzlich wieder 
selber bewirtschaften. Ein auf längere Dauer 
vereinbartes Rückkaufsrecht wird aber auch 
für die Erben gelten. Immer mehr werden Be-
triebe übergeben, die Gewerbegrösse nicht 
erreichen. Will man ein Rückkaufsrecht, 
muss man dieses im Kaufvertrag explizit ver-
einbaren. Ein Verzicht auf diese Option kann 
doch Konsequenzen haben. Durch Ausübung 
des Rückkaufsrechtes springt man zeitlich 
nochmals zurück und kann das Schicksal des 
Betriebes nochmals neu bestimmen.

Ein Rückkaufsrecht muss wahrgenommen 
werden, sobald es eintritt, ansonsten ist es 
verwirkt (3 Monate Zeit seit Kennt nisnahme). 
Sollte die Verkäuferschaft das Rückkaufs-
recht nicht ausüben, so können es später de-
ren Erben nicht mehr geltend machen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. Beratungsdient Zürcher Bauernver-
band, Markus Zoller �
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Wann ist eine Tag-
geldversicherung 
notwendig?
Viele Betriebsleiter und deren Partnerin-
nen arbeiten pro Woche sehr viele Stun-
den auf ihrem Betrieb. Da bei selbständig 
Erwerbenden neben der AHV keine weite-
ren Versicherungen obligatorisch sind, 
muss sich jeder Betriebsleiter mit folgen-
der Frage beschäftigen: Kann im Falle von 
Krankheit oder Unfall die anfallende Mehr-
arbeit familienintern abgedeckt werden, 
oder muss eine externe Arbeitskraft ein-
gestellt werden? Denn falls eine volle 
Arbeitskraft eingestellt werden muss, ent-
stehen schnell Kosten in der Höhe von 
Fr. 6000.– pro Monat. Dauert die Arbeits-
unfähigkeit mehrere Monate an, entstehen 
massive Mehrkosten für den Betrieb. Um 
bösen Überraschungen vorzubeugen, ist 
es sinnvoll, von Zeit zu Zeit den Versiche-
rungsschutz zu prüfen und bei Bedarf an 
die aktuelle Situation anzupassen.  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: ZBV Versicherungen Lukas 
Wyss, Pirmin Schwizer und Urs Wernli   
044 217 77 50 �
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Verkehrte Welt: Die Flurstrassen in Glattfelden sind grün, die Wiesen clean! 
(Bild: Privat) �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns reduzieren Sie

Ihr Risiko: seriös

geplant!
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EINHEIT IM GROSSEN – VIELFALT IM KLEINEN

Die Landwirtschaft an der Züspa 2014 – ein Erlebnis
Die diesjährige Sonderschau an 
der Züspa ist dem Hopfenanbau 
und dessen Veredelung gewid-
met. Der Hopfen ist die Würze 
der landwirtschaftlichen Aus-
stellung an der Züspa 2014. 

Unter dem Edelweiss-Dach des Schwei-
zer Bauernverbandes wird an der 
Züspa das Resultat der harten Arbeit 
präsentiert: unsere qualitativ hochste-
henden Produkte wie Früchte, Ge-
müse, Brot, Käse und Eier.

Vergangenen Sonntag konnten sich 
die Besucher am Buurebrunch und 
-Märt an der Züspa von der Qualität 
unserer Produkte überzeugen. 

Herz der Züspa
Unsere Landfrauen backen für den 
guten Zweck mit Prominenten, wie 
Markus Kägi oder Therese Weber. Sie 
ermöglichen den Besuchern den Blick 
in das Kunsthandwerk Backen und fül-
len die Messehalle mit verlockenden 
Brotdüften.

5 am Tag
Für eine gesunde und regionale Er-
nährung machen sich die Obst- und 
Gemüsebauern stark. Es ist für Gross 
und Klein etwas dabei. Mit lustigen 
Attraktionen wie Gemüse-Memory 
und Mostkrug schieben wird spiele-
risch gelernt. 

Da fl iegen die Löcher aus dem Käse
Bei dem vielfältigen Sortiment, mit 
welchem «Natürli» aufgefahren ist, 
gerät man in Entscheidungsnot. 
Vom Chilli Brie über die Ziegenkäse 
Kugeln bis zum Wilden vom Walde 
(Hartkäse): ein jeder ist ein Ge-
schmackserlebnis und die Liebe zum 
Produkt ist spürbar.

Überraschungs-Ei
Die Eierproduzenten verköstigen die 
Besucher mit Variationen von Eier-
produkten. Vom Eierlikör bis zum Ei-
erbrötchen, die Essgelüste sind abge-
deckt. Die Kinder sind begeistert 
beim Beobachten der Züspa-Küken.

Auf dem neusten Stand
An den Informationsständen zum Ag-
rotourismus können die nächsten 
Bauernhof-Ferien und -Feste in der 
ganzen Schweiz geplant werden. Am 
allgemeinen Informationsstand des 
Schweizer Bauernverbands wird über 
verschiedene Themen informiert und 
die Teilnahme am Wettbewerb er-
möglicht.

Hopfen
«Auch Wasser wird zum edlen Trop-
fen, mischt man es mit Malz und 
Hopfen». Diesem Motto sind unsere 
Hopfenbauern treu. So präsentieren 
sie die ganze Produktekette des Hop-
fens und zeigen im breiten Sortiment 
verschiedenste Produkte, die mit 
Hopfen hergestellt werden können. 

Buurebrunch im Sonnenschein
Dank dem Sonnenschein und dem 
Einsatz unserer Produzenten war der 
Buu rebrunch ein voller Erfolg. Die 
Besucher des Buurebrunch konnten 

sich ein reichhaltiges und vielfältiges 
Zmorge mit regionalen Produkten zu-
sammenstellen, welches in vollen 
Zügen genossen wurde. Dabei wurde 
ein musikalischer Rahmen geboten, 
welcher zur gemütlichen Athmos-
phäre am Buurebrunch und -märt bei-
getragen hat. �

Auch Nostalgie hat Platz: Hopfen-Traktor.




